
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-003/2011 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: III Fachbereich: 41 Termin der Tagung: 30.03.2011 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 08.02.2011  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen 22.03.2011  Hauptausschuss 23.03.2011 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen 17.03.2011  Stadtverordnetenversammlung 30.03.2011 
 Soziales, Gleichstellung u. Rechte der 

Minderheiten       
 Beteiligung Ortsbeiräte nach 

KVerf       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 10.03.2011  Information an AG Stadteile       
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        JHA       

 

Beratungsgegenstand: 
 
Neufassung der Entgeltordnung Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Neufassung der Entgeltordnung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz wird in der 
vorliegenden Fassung bestätigt. 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 

Die bisherigen Eintrittsentgelte und Nutzungsentgelte für das Pücklerarchiv der Stiftung 
Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz gelten seit dem 01.07.2006. 
 
Mit dem Beschluss zur Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2010 vom 
30.06.2010 wurde auch grundsätzlich die Erhöhung der Entgelte der Kultureinrichtungen 
(Punkt 12) aufgenommen. 
 
Die Änderungsvorschläge wurden durch die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und 
Schloss Branitz eingebracht. Die Mehreinnahmen dienen zur Verbesserung des 
Teilergebnisses im Ertragshaushalt. 
  
Neben der Erhöhung der Entgelte in den ertragsrelevanten Positionen werden unter 
Berücksichtigung des Wegfalls des Cottbus-Passes die Ermäßigungsregelungen ergänzt.
Dementsprechend haben künftig auch die Bezieher von Wohngeld Anspruch auf das 
ermäßigte Entgelt. 

 

1. Haushaltsmäßige Auswirkungen auf den Ergebnis-/Finanzhaushalt:  Ja  Nein 
Ergebnishaushalt: Produkt 071 711 010/Sachkonto 4461000 
Erträge: 10.000,00 € 
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt 071 711010/Sachkonto 6461000 
Einzahlungen: 10.000,00 
Auszahlungen:       

2. Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen: 
Ergebnishaushalt: Produkt/Sachkonto 
Erträge:       
Aufwand:       
Finanzhaushalt: Produkt/Sachkonto 
Einzahlungen:       
Auszahlungen:       

 

3. Folgekosten: 

 
 


